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Verordnung über koordinierte Massnahmen zur Bekämpfung 

von Schadorganismen der Kulturpflanzen
SR 916.23

• Seit 1.1.2026 in Kraft

• Die Verordnung regelt den Umgang mit Schadorganismen, welche eine Koordination 

erfordern und nicht als Quarantäneorganismen gelten.

• Die Anforderungen an die Verwendung von Organismen zur Bekämpfung von 

Schadorganismen (klassische biologische Bekämpfung)
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Verordnung über koordinierte Massnahmen zur Bekämpfung 

von Schadorganismen der Kulturpflanzen

Anhang 1

Maiswurzelbohrer

Das Fallennetzwerk bleibt bestehen

A. Keine Fänge    → Mais auf Mais erlaubt (im entsprechenden Gebiet)

B. Fallenfänge    → Mais auf Mais verboten (Umkreis von 10 km zur Falle)

 Ausnahme: Jahr x Jahr Y (Fallenfänge) Jahr Z

Wiese Mais (<250 Fänge) Mais OK

Andere Ackerkultur Mais Mais verboten
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Verordnung über koordinierte Massnahmen zur Bekämpfung 

von Schadorganismen der Kulturpflanzen

Anhang 1 

1. Bekämpfungsmassnahmen gegen Erdmandelgras

1.1 Pflicht zur Meldung von Befallszonen

a. Die Bewirtschaftenden sind verpflichtet, den kantonalen Pflanzenschutzdiensten die mit 

Erdmandelgras befallenen Parzellen zu melden.

b. Die Bewirtschaftenden sind verpflichtet, Lohnunternehmen, die Arbeiten in befallenen 

Parzellen durchführen, vorgängig zu informieren und ihnen genaue Angaben zu der oder 

den mit Erdmandelgras befallenen Zonen innerhalb der Parzelle, auf der die Arbeiten 

durchgeführt werden, zu machen.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/722/de#annex_1/lvl_u1/lvl_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/722/de#annex_1/lvl_u1/lvl_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/722/de#annex_1/lvl_u1/lvl_1
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von Schadorganismen der Kulturpflanzen
Anhang 1 

1. Bekämpfungsmassnahmen gegen Erdmandelgras

1.2 Koordinierte Bekämpfungsmassnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Erdmandelgras

a. Wer mit der Durchführung von Arbeiten in befallenen Parzellen beauftragt ist, muss die Arbeiten 

so planen, dass sie in der oder den befallenen Zonen der Parzelle als letztes ausgeführt 

werden.

b. Wer mit der Durchführung von Arbeiten in befallenen Parzellen beauftragt ist, muss die 

Fahrzeug- und Maschinenteile, die mit durch Erdmandelgras kontaminierter Erde in Berührung 

gekommen sind, reinigen.

c. Die Bewirtschaftenden ergreifen Massnahmen, um die Population von Erdmandelgras in den 

befallenen Parzellen gemäss den Empfehlungen der kantonalen Pflanzenschutzdienste zu 

reduzieren.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/722/de#annex_1/lvl_u1/lvl_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/722/de#annex_1/lvl_u1/lvl_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/722/de#annex_1/lvl_u1/lvl_1
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Umsetzung der Massnahmen in Zusammenhang mit Erdmandelgras

Muss für den Kanton noch ausgearbeitet werden.

Die Problempflanze breitet sich aber weiter aus

2025 Saanebezirk
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Lebenszyklus
Mehrjähriges Zyperngras

—

2. Auflaufen ab Mai-Juni

In der ganzen Saison möglich, 

sobald Bedingungen stimmen

3. Bildung

Tochterknöllchen

4. Blüte

5.

Absterben der Blätter

(> 700 neue Knöllchen

pro Pflanze und Jahr)

1. 

Mutterknöllchen. 

Keimung ca April. 

Überleben: ~ 5 Jahre.

Früherkennung!

Konsequentes 

Handeln!



Haben Sie Fragen?
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